
 

 

 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
seit dem 01. Januar 2015 gilt in Deutschland ein bundesweit 
einheitlicher Mindestlohn. 
 
Dieser beträgt seit dem 01. Oktober 2022 12,00 EUR. Ab dem 01. 
Januar 2024 gilt nach Beschluss des Bundestages ein einheitlicher 
Mindestlohn von 12,41 EUR. 
 
Als Mitglied im Arbeitgeberverband intex (Industrieverband Textil 
Service e.V.) haben in unserem Unternehmen die zwischen intex und der 
IG Metall abgeschlossenen Tarifverträge Gültigkeit. Mit der Anwendung 
des Lohn- und Gehaltstarifvertrages erfüllen wir den gesetzlichen 
Mindestlohn in jeder Hinsicht. 
 
Wir bestätigen hiermit die Einhaltung des jeweils geltenden gesetzlichen 
Mindestlohnes, auch über die oben genannten Zeiträume hinaus, sowohl 
für uns wie für unsere Nachunternehmer. 
 
Gerne können Sie diese Bestätigung als Nachweis zu Ihren Unterlagen 
nehmen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anna-Elisabeth Hackl  Siegmar Becker     Stephan Kühl 
Geschäftsführerin  Geschäftsführer     Geschäftsführer 
  
 
 

Formular ohne Unterschrift gültig 

Information für unsere Kunden 

 

Datum: Januar 2024 

Email: info@dbl-ahrens.de 

 

 

  

  

Gesetzlicher Mindestlohn 


